
 

 

Athletenvertretung: 
 
«Swiss Olympic verlangt, dass spätestens per Ende 2025 eine “angemessene Vertretung» 
der Athletinnen und Athleten auf strategischer Ebene (mit Antragsrecht ggü. Vorstand). 
Grund für diese Anforderung sind Vorkommnisse in Sportverbänden, in denen Athletinnen 
und Athleten ungerecht oder willkürlich behandelt fühlten.  
 
Umsetzung Athletenvertretung SHV:  
Die Kader-Pilotinnen und -Piloten sollen natürlich weiterhin die bestehenden 
Einflussmöglichkeiten via Kommission und/oder Liga-Chef/in nutzen. Trotzdem wird ihnen 
ein neuer, zusätzlicher Weg zur Verfügung gestellt. Insbesondere wenn das Vertrauen in 
Kommissionsmitglieder oder Liga-Chef/in beeinträchtigt ist oder diese in die Sache involviert 
sind. Die Kader-Pilotinnen und -Piloten müssen aber die Kontaktnahme der Athletenvertreter 
nicht begründen. Sie sind frei in ihrer Wahl. 
 
Die bereits bestehenden «Athletenvertreter Swiss Olympic» sind gemäss Reglement «Swiss 
Olympic Athletes Commission» Mitglied im Athletenparlament. Diese drei Athleten 
übernehmen die Zusatzaufgabe Athletenvertretung SHV mit Vorstandsrecht. Dies sind Stand 
2024: Paragliding = Patrick Morgenthaler + Roger Äschbacher, Delta = Jean – Daniel Kugler.  
 
Alle Kader-Pilotinnen und -Piloten (Delta, Acro, H+F, Gleitschirm, XC) können Anliegen 
jederzeit bei einer, mehreren oder allen Athletenvertretern anbringen. Die Kontaktnahme und 
der folgende Austausch sind vertraulich, soweit nicht unter allen Beteiligten etwas anderes 
vereinbart wurde. Die Athletenvertreter haben die Kader-Pilotin / -Pilot zu beraten und die 
berechtigten Interessen zu wahren. Dabei ist die Gesamtsicht zu berücksichtigen, d.h. die 
Interessen aller Kader-Pilotinnen und -Piloten sowie die übergeordneten Grundlagen. Eine 
Verpflichtung zur Antragstellung an den Vorstand besteht nicht.» 
 
 


